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...damit Pflege (k)ein Thema ist.

Arbeitstitel: Intersektoral vernetzte Betreuung (potentiell)
Pflegebediirftiger im Oberbergischen Kreis
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Ausgangslage (Bedarf)

1. Bestehende medizinische und pflegerische Unterversorgung im landlichen
Raum im Lichte demographisch bedingtem Anstieg der Versorgungsbedarfe

O Fachkraftemangel in Pflege und Medizin
0 mangelnde arztliche Expertise in Pflegeheime
o..
2. Strikte Sektorengrenzen fiihren zu Fehlversorgung
3. Uberversorgung
O Nicht indizierte Rettungseinsatze insbesondere an Wochenenden
4. Unzureichende Vorsorge
5. Zahl der Pflegebediirftigen steigt, Zahl der Angehorigen sinkt
0 2/3 der Pflegebediirftigen werden (noch) von Angehorigen gepflegt

03.06.2019
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Die vor uns liegenden Fragen miissen nicht mehr
bewiesen werden,

die Gutachten des Sachverstdndigenratim
Gesundheitswesen,

Gesundheits-, Alten- und Pflegeberichte,
Studien,
Konferenzen und

die tdgliche Praxis sind Beweis genug, es gilt als
gesichertes Wissen.
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Fragen

1. Wie kénnen adlter werdende Menschen langer gesund bleiben und langer im hauslichen Umfeld leben ?
2. Wie wollen wir die steigende Zahl Demenzkranker versorgen ?

3. Wie kénnen wir die weiten Wege zu medizinischen Angeboten durch neue technische Anwendungen
uberbricken ?

4. Was wollen wir der zunehmenden Zahl von unndétigen Rettungsfahrten aus den Pflegeheimen im Interesse der
Betroffenen entgegensetzen ?

5. Wie konnen wir die familidren und ehrenamtlichen Strukturen bewahren oder ausbauen und entlasten ?

6. Wie konnen wichtige medizinische Daten schnell und sicher weitergegeben werden, wenn die Elektronische
Gesundheitskarte dies nicht leistet oder sogar abgeschafft wird ?

7. Wie wollen wir die steigende Zahl von fehlgeleiteten Patienten (liber Notrufnummern, in den Ambulanzen)
besser steuern und damit die knapper werdenden Ressourcen schonen ?

8. Wie kann die Zusammenarbeit der einzelnen Sektoren (Stationarer Sektor, Ambulanter Sektor, Pflegesektor,
Sozialer Sektor) im Interesse der Menschen besser organisiert werden ?

9. Wie wollen wir der zunehmenden Zahl offener Arztstellen in Oberberg begegnen ?

10. Wie wollen wir die medizinische und pflegerische Versorgung bei steigendem Bedarf und steigendem
Fachkraftemangel organisieren ?

03.06.2019
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Auftrag

1. Der 7. Altenbericht des Sachverstandigenrates, die
Gesundheitsministerkonferenz, zahlreiche Fachkongresse und
Publikationen sehen zukiinftig die Kommunen starker in der

Verantwortung

2. Auftrag der Politik an den OBK ist es bereits:
Strategisches Zielfeld 01: ,die gesundheitliche Versorgung starken”

3. §2 Gesetz liber den offentlichen Gesundheitsdienst: Verpflichtung des
Gesundheitsamtes eine bedarfsgerechte entsprechende Versorgung
der Bevdlkerung im Rahmen seiner Zustandigkeit zu unterstitzen

03.06.2019
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 Das bestehende System - vor allem ambulant - ist aktuell unter Voll-Last
Wie soll das bestehende System also die Herausforderungen von morgen lésen ?

 In NRW steht der Oberbergische Kreis vor besonderen Herausforderungen als ldndlicher
Fldchenkreis

 Der Oberbergische Kreis hat mit die besten familidiren Strukturen in NRW, Angehdrige
und Ehrenamtliche sind aber an den Grenzen ihrer Belastung

e Pflegekrdfte in ambulanter und stationdrer Pflege arbeiten gerne, sind aber an den
Grenzen der Belastbarkeit

 Hausdrzte arbeiten gerne, sind aber erheblich belastet und machen sich begriindete
Sorgen um ihre Nachfolge

 Die Herausforderungen kennen nur eine Richtung: sie steigen

 Unsere Aufgabe ist es dieses gestufte System der Hilfe zu entlasten und unterstiitzen,
Arbeiten miissen delegiert werden, die Wertschdtzung der Akteure und Beachtung der
Patientenwiirde muss steigen, die Zusammenarbeit muss verbessert werden

 Das kann die Strukturen stirken und die Berufe und die Region attraktiver machen.

03.06.2019
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Der Innovationsfond

Mit dem GKV-Versorgungsstarkungsgesetz erhielt der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) den Auftrag, neue Versorgungsformen, die liber die bisherige
Regelversorgung hinausgehen, und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen
Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung ausgerichtet sind, zu férdern. Ubergeordnetes Ziel des
Innovationsfonds ist eine qualitative Weiterentwicklung der Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland.

Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck einen Innovationsfonds aufgelegt (2016-
2019).

Die Mittel fir den Fonds werden von den gesetzlichen Krankenkassen und aus dem
Gesundheitsfonds getragen. Das Bundesversicherungsamt hat die Aufgabe, die
Finanzmittel des Innovationsfonds zu verwalten.

03.06.2019
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Rickblick und Referenzen

26.10.2015: Fachgespréch mit Gesundheitsakteuren der Region

06.12.2016: Auszeichnung als Referenzstandort in Briissel (EIP on AHA) als eine von 3
Regionen in der Bundesrepublik Deutschland durch Minister Ottinger

03.05.2017: Prisentation der Projektskizze in der kommunalen Gesundheitskonferenz
10.05.2017: Prisentation der Projektskizze im Ausschuss fiir Gesundheit und Notfallvorsorge
24.05.2017: Préisentation der Projektskizze in der kommunale Konferenz Pflege und Alter
04.10.2017: Fachgesprdch mit Mitgliedern komm. Konferenzen (u.a.)

12.10.2017: Mandat (einstimmig) in der Sondersitzung des Ausschusses fiir Gesundheit und
Notfallvorsorge

29.11.2017: Zustimmung (einstimmig) der kommunalen Konferenz Alter und Pflege

30.11.2017: Mandat (einstimmig) des Kreisausschusses

10. 06.12.2017: Zustimmung (einstimmig) der Gesundheitskonferenz
11. 08./09.12.2017: Klausurtagung und seit Mai zahlreiche Workshops zur Schérfung des Profils

12. 14.12.2017: Mandat (einstimmig) des Kreistages
03.06.2019
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13. Freitag 16.03.2018, 18 Uhr: Sondersitzung des Ausschusses fiir Gesundheit und
Notfallvorsorge

14. Wochenend- und Nachtarbeit fiir die Mitarbeiterinnen der HRCB GmbH bis zur Abgabe des
Antrages

15. 19.03.2018 Unterschrift Landrat
16. 20.03.2018, 11.45 Uhr — letztes Dokument wird hochgeladen

17. Permanenter Bericht liber den Sachstand in den o.g. Gremien und vorbereitende Arbeiten

18. 22.10.2018: Benachrichtigung durch DLR, dass unser Projekt ausgewdhlt wurde
19. 03.01.2019: Vorldufiger Forderbescheid liegt vor — frohes Neues Jahr

20. 31.01.2019: Erfiillung der Auflagen

21. 31.03.2019: Beantwortung weiterer Nachfragen

22. 01.05.2019: Projektstart (geplant)

23. 10.05.2019: Beantwortung weiterer Nachfragen, insbesondere zur Evaluation

03.06.2019
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e Forderaufruf Innovationsfonds: 20. Oktober 2017
e Fristende: 20. Marz 2018

e Benachrichtigung durch den Projekttrager: 22. Oktober 2018
e Forderbescheid (vorlaufig): 03. Januar 2019

Der Oberbergische Kreis ist bisher die einzige Gebietskorperschaft, die als
Konsortialfihrer einen Innofonds-Antrag gestellt hat.

Mit der Zusage ist sie die einzige Gebietskorperschaft bundesweit, die aus
dieser Forderkulisse Fordergelder erhalt.

03.06.2019
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Bereits eingeflossene Expertisen (u.a.)

OBK:

* Gesundheitsamt

e Amt fur Rettungsdienst, Brand- und Bevdlkerungsschutz
* AGEWIS

* Sozialamt

Gesundheitsregion Kéin/Bonn e.V.:

* OBK Grindungsmitglied

Gremien:

e Kommunale Gesundheitskonferenz und Konferenz Alter und Pflege
* Ausschuss fur Gesundheit und Notfallvorsorge, SozA

Externe:

* Experten aus dem Dunstkreis HRCB

* Aktiv 55+

* |[POV

03.06.2019€tC.
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. Der Oberbergische Kreis und seine Farbe

= USP

. Der Mensch steht im Mittelpunkt
. Der Kreis ist offen, weil er fur jeden

zuganglich ist

. Der Kreis hat 3 Elemente, die unseren 3

Schwerpunkten entsprechen (Technische
Infrastruktur, Notfallversorgung fiir
pflegebedirftige Menschen, informelle
Pflege)

. Die Elemente haben eine Dynamik, weil

der Kreislauf nie beendet ist und weil sie
Ubertragbar sind auf andere Regionen.

. Die Farbe Griun steht fir Gesundheit
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Alleinstellungsmerkmal (USP)

Die unabhangige zentrale Gebietskorperschaft (OBK)
organisiert als Regisseur die Versorgung fur ihre und
in Kooperation mit ihren Kommunen.

Sie schliefRt dabei vorhandene Liicken und entlastet
das vorhandene aber perspektivisch liberforderte

System.

03.06.2019
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Die Innovation

Die unabhangige und nur dem Biirger verpflichtete zentrale
Gebietskorperschaft (OBK) verkniipft die Versorgungslandschaft vor
Ort.

Sie organisiert subsidiar die Versorgung um Liicken zu schlieen und
das vorhandene System zu entlasten.

Eine digitale Infrastruktur ermaéglicht die Kommunikation der
Akteure im Sinne der eingeschriebenen Menschen.

Ein modulares Versorgungszentrum libernimmt die
Patientennavigation und stellt liber ein geriatrisches,
gerontologisches, kommunales und ambulantes Fachzentrum
Ressourcen fiir das (noch) vorhandene System zur Verfiigung.

Die Sektorengrenzen werden bei Bedarf liberschritten und die
Schnittstellen optimiert.

03.06.2019
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Konsortium

Konsortialfliihrer: Oberbergischer Kreis - Der Landrat

Oberbergischer Kreis AOK Rheinland-Hamburg || Versorgungsforscher
e Amt 53: Offentlicher (Konsortialpartner) Prof. Dr. Schulz-Nieswandt
Gesundheitsdienst Pronova-BKK
e Amt 50: Soziale Angelegenheiten (Koo ;
perationspartner) .
e Amt 38: Rettungsdienst Projektmanagement

e AGewiS HRCB Projekt GmbH

= ca. 40% der betroffenen Population

Prof. Dr. Goetzke

Klinikum Oberberg GmbH
(Konsortialpartner)

weitere Kooperationspartner...

Begleitausschuss

03.06.2019
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Versorgungsziele

03.06.2019

O

Langere Lebenserwartung und verbesserte Lebensqualitat der
pflegebedirftigen Seniorinnen und Senioren im Landkreis
Oberberg (OBK)

Forderung und Erhaltung der Patientenautonomie fliir Menschen,
die trotz medizinischen und pflegerischen Versorgungsbedarfs im
hauslichen Umfeld verbleiben

Verbesserung der Versorgung fur die Bewohnerinnen von
Pflegeheimen

Unterstiutzung und Starkung der informellen Pflege durch
Angehorige und Ehrenamtlerinnen

Sicherung der Versorgungsqualitat und Erhohung der langfristigen
Wirtschaftlichkeit fur Leistungserbringer und Krankenkassen
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Neue Versorgungsform

O

03.06.2019

Sicherung der ortsnahen medizinischen und pflegerischen Versorgung bei
Vermeidung von Uber-, Unter und Fehlversorgung im Rahmen einer
sektorenubergreifenden, IT-gestitzten Vernetzung

Aufbau eines kooperativen, integrierten, segmentibergreifenden
Versorgungsnetzes in der Regie des OBK

Abstimmung von Betreuungs-Leitlinien und Versorgungspfaden

Unterstitzung und Entlastung der Leistungserbringer des Netzwerkes durch
Installierung eines KV-zugelassenen Uberdrtlich tatigen geriatrisch-
gerontologischen kommunalen ambulanten Fachzentrums (GGZ) zur
fachlichen Moderation des Versorgungsnetzes, zur konsiliarischen
Bereitstellung gerontologischer und geriatrischer Fachkompetenz und zur
koordinierenden Sicherung der Notfallversorgung

arbeitsteilige integrierte Patientenversorgung der adressierten Population
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« Ein- und Ausschlusskriterien

O Einschlusskriterien: 1000 akut oder latent pflegebediirftige Seniorinnen und
Senioren (tber 65 Jahre), die aufgrund chronischer und/oder multiplen
Erkrankung(en) einer dauerhaften medizinischen und/oder pflegerischen
Versorgung bedirfen aus dem Kreis der Versicherten der am Projekt beteiligten

Krankenkassen
O Ausschlusskriterien: Beatmungspatienten
« Regionen der MaBnahmen/Interventionen:
O Gebiet des Landkreises Oberberg im Bundesland Nordrhein-Westfalen

O Referenzgebiet: Rhein-Sieg-Kreis

e Laufzeit
O 01.05.2019 bis 30.04.2023
e Volumen

O 11.200.000 EUR

03.06.2019
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Evaluation: wird von dem Institut fiir Soziologie und Sozialpsychologie (ISS),
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultat, Universitat zu Koéln (Prof. Schulz-

Nieswandt) durchgefihrt

Methodik: Mixed-Methods-Evaluation im Rahmen eines 2-Zeitpunkt-2-Regionen-

Vergleichs-Design:
a) Quantitative Datenauswertung von Kranken und Pflegekassen-Daten sowie
Auswertung der empirischen Sozialplanungsdaten, verdichtet zu regionalen

Sozialportrats im Pre-Post-Interventionsrahmen;

b) Qualitativ mittels einer Erhebung von Daten zu mehreren Messzeitpunkten im
Projektgeschehen der Projektlaufzeit in der Interventionsregion (Interviews,

Beobachtungen etc.).

Plausibilisierung der Ergebnisunterschiede zwischen Interventions- und
Kontrollregion durch Evaluationsdaten der Begleitforschung der

Interventionsregion.

03.06.2019
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Nachste Schritte:

Auflagen (Kalkulation, Potentialanalyse, Evaluation) bis 31.1.2019
Auswahl Projektleitung bis 28.02.2019

Wissensaufbau bis 30.04.2019

Projektbeginn 01.05.2019 (?)

KickOff Workshop Konsortium

Griindungssitzung Begleitausschuss

Zuordnung Experten in Themenschwerpunkte (Zulassung/Inhalte
GGZ, Uberfiihrung nach Projektende, Techn. Plattform/Digitale
Akte/Datenschutz, Rekrutierung Patienten, Telemedizin, Inhalt
Saule Ill/Begleitende Fortbildung AGEWIS
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Kommunale

Infrastrukturen (vereine,
Verbande OPNV, Glaubens-
gemeinschaften, Handel, Banken

Krankenhaus/
Klinik

o

AKTEURE @ u-s

Bildungs-

einrichtungen Stationéare und

ambulante Pflege

Heil- und Hilfsmittelerbringer

(Sanitatshaus, HomeCare, Hausarzt und

Medizintechnik, Physiotherapeut, Facharzt
Podologe...)
Pflegeberatung und Apotheke
Unterstiitzung, Selbsthilfe und Pharma
und Verbande
Serviceleistungen Senioren Amter und
(Essen auf Radern, Gartner...) Behorden

Leitstelle und
Rettungsdienste

GKV und PKV

HRCB Projekt GmbH — Im MediaPark 4D — 50670 KoIn, © 2017 Gesundheitsregion KdlnBonn
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Gesundheitsmanagment im OBK:

Nachhaltigkeit
Interessen/Idiologien
Befindlichkeiten
Komplexitat

Starrer, gewachsener
Rahmen

Initiative gegen den
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Der Sachverstandigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen stellt fest

1.

N o uv

8.

dass die Bedarfsplanung einem historischen Stichtag und nicht einer empirischer
fundierter Bedarfsmessung entsprungen ist

die Zahl der Arzte von 2000 bis 2016 in NRW um 18% (Einwohnerbezogen) gestiegen ist
das Verhaltnis Facharzte zu Hausarzte unausgewogen ist

bis 2025 insgesamt 26.000 und bis 2035 noch einmal 19.000 Hausarzte ersetzt werden
mussen

das Durchschnittsalter bei tiber 55 Jahre (NRW) liegt

immer weniger Medizinstudenten sich fur den Beruf des Hausarztes interessieren

der Versorgungsumfang und Arbeitszeit der einzelnen Mediziner sinkt

die Medizin weiblicher wird und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtiger wird

Loésungsvorschldge des SVR:

03.06.2019

1.

2.
3.
4

Anderung der Zulassungsbedingungen
Anreize flir Niederlassung in strukturschwachen Regionen
Landarztquoten wirken lassen

kein Vorschlag die Zahl der Studienpldtze zu erhéhen!
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Presentation Notes
Mit der Frage eines möglichen Ärztemangels und der daraus abgeleiteten Überlegung einer Steigerung der Studienplatzzahlen sprechen Sie ein vielfach – und durchaus kontrovers – diskutiertes Thema an. Im Gutachten 2014 hat sich der Rat ausführlich zur vertragsärztlichen Versorgung und zur Nachwuchssituation bei Ärztinnen und Ärzten, besonders im hausärztlichen Bereich, geäußert (Kapitel 6): https://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=465
 
Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die regionale Fehlverteilung gelegt (siehe z.B. Abbildung 60 auf Seite 375) und es wurden Maßnahmen zum Abbau von sowohl Unter- als auch Überversorgung vorgeschlagen. Denn dass es in einzelnen – gerade ländlichen – Regionen eine mitunter alarmierende Nachwuchsproblematik gibt, ist kaum zu bestreiten. Im Gutachten 2014 war auch die Verschiebung zwischen fach- und hausärztlicher Versorgung ein Thema. Außerdem ist ein wichtiger Punkt, dass ein reiner „Kopfvergleich“ von Ärztinnen und Ärzten im Zeitvergleich wenig aussagekräftig ist, da sich die Arbeitskontexte (z.B. geleistete Stundenzahl pro niedergelassenem Arzt) ändern. Auf der anderen Seite ist die Gesamtzahl an berufstätigen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland historisch hoch – deutlich höher als beispielsweise vor 10 Jahren (vgl. BÄK-Statistik). Dies gilt auch im internationalen Vergleich. 
 
Hinsichtlich des Ersatzbedarfs an Ärzten wurden im Gutachten 2014 verschiedene Berechnungen herangezogen und es wurden Empfehlungen abgeleitet, wie insbesondere die Absolventenzahl in der Allgemeinmedizin gestärkt werden kann (was teilweise über z.B. die Etablierung von Lehrstühlen und spezifische Lehrprogramme schon gelungen ist, aber noch „work in progress“ ist).
 
Inwieweit darüber hinaus eine Erhöhung der Studienplatzzahl indiziert ist, ist in Anbetracht der verschiedenen „Baustellen“ und noch nicht optimal ausgeschöpften anderweitigen Potenziale eine nicht triviale Frage. Der Rat hat sich im Gutachten 2014 bei dieser Frage zurückgehalten und sich auf die Fehlverteilung konzentriert. Herr Prof. Gerlach vertritt in seiner persönlichen Sicht die Auffassung, dass es keine Belege für einen absoluten Ärztemangel (zumal unter der Prämisse der Beseitigung von Überversorgung) gebe. Hierzu sei beispielsweise auf einen Zeitschriftenbeitrag von 2018 verwiesen, den ich Ihnen der Einfachheit halber im Anhang mitsende. Dort finden Sie ebenso eine andere Perspektive der damaligen bayerischen Landesministerin.
 
Im jüngsten Gutachten 2018 lag der Schwerpunkt auf der Koordination und Steuerung im Gesundheitswesen – zunächst unabhängig von quantitativen Betrachtungen der im Gesundheitswesen Beschäftigten. Die Empfehlungen zielen daher auf die Strukturierung von Behandlungspfaden und auf Wege zu einer sektorenübergreifenden Planung und Versorgung.
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Schlussfolgerung OBK

1. Der OBK muss sich subsidiar und gemeinsam mit den Verantwortlichen
vor Ort kimmern:

2. Dazu bringt er eigene Kompetenzen ein
e Klinikum Oberberg
*  Rettungsdienst
e AGEWIS
*  Gesundheitsamt
e Sozialamt/Senioren- und Pflegeberatung/Pflegeplanung

3. Er kann Ressourcen akquirieren
*  Forderprogramme
*  Regionale 2025
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